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Allgemeine Geschäftsbedingungen („AGB“) der pluscode GmbH,
Hohenzollernstr. 111, 75177 Pforzheim (nachfolgend „pluscode“
genannt).

1. Allgemeines, Geltungsbereich

1.1 Für alle Lieferungen und Leistungen von pluscode
gegenüber ihren Vertragspartnern (nachfolgend „Kunde“)
gelten ausschließlich die AGB von pluscode. Abweichungen
hiervon bedürfen der Schriftform. Die Änderung der Schriftform
bedarf ihrerseits der Schriftform.

1.2 Diese AGB gelten nur gegenüber Unternehmen im Sinne
des §14 BGB.

2. Vertragsschluss

2.1 Der Vertrag kommt erst mit der ausdrücklichen Annahme
der Bestellung durch pluscode oder mit der ersten von pluscode
vorgenommenen Erfüllungshandlung zustande.

2.2 Alle Angebote von pluscode sind freibleibend. Sie erfolgen
stets unter Vorbehalt ordnungsgemäßer und rechtzeitiger
Selbstbelieferung.

2.3 Im Angebot genannte Preise verstehen sich zzgl. der
Mehrwertsteuer in der jeweiligen gesetzlichen Höhe.

2.4 Auftrags- und Fertigstellungstermine haben nur Gültigkeit,
wenn sie von pluscode ausdrücklich schriftlich bestätigt werden.

3. Vertragsgegenstand

3.1 Der Umfang des Vertragsgegenstands ergibt sich aus den
im Angebot festgelegten Angaben. Leistungen, die nicht im
Angebot aufgeführt sind, insbesondere Installationen,
Anpassungen, Einweisungen oder Schulungen, sind nicht
Gegenstand des Vertrages, es sei denn dies wurde ausdrücklich
vereinbart.

3.2 pluscode hat das Recht, sich zur Leistungserbringung
jederzeit und in beliebigem Umfang Dritter zu bedienen.

4. Zahlungsbedingungen, Preise

4.1 Rechnungen sind sofort netto zahlbar. Ein Recht zum
Skontoabzug besteht nicht.

4.2  Die  Vergütung  richtet  sich  nach  den  getroffenen
Vereinbarungen, darüber hinaus gelten die jeweils gültigen
Stundensätze und Preislisten von pluscode. Preisangaben gelten
grundsätzlich zuzüglich Versandkosten und Mehrwertsteuer.

4.3 Wechsel werden nur nach ausdrücklicher Vereinbarung
zahlungshalber angenommen. Spesen und Kosten trägt der
Kunde.

4.4  Mit  Forderungen  von  pluscode  kann  der  Kunde  nur
aufrechnen, soweit diese unwidersprochen oder rechtskräftig
festgestellt sind. Die Geltendmachung eines
Zurückbehaltungsrechts steht dem Kunden nur wegen
Gegenansprüchen zu, die aus demselben Vertragsverhältnis mit
pluscode resultieren.

5. Lieferbedingungen

5.1 Alle Lieferungen erfolgen ab Haus.

5.2 pluscode ist berechtigt, zumutbare Teillieferungen
durchzuführen. Diese können gesondert in Rechnung gestellt
werden.

5.3 Die Haftung und Schadenersatzpflicht von pluscode bei
Lieferverzug oder Unmöglichkeit der Lieferung beschränkt sich
auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Bei von pluscode nicht zu
vertretenden Ursachen für den Lieferverzug oder der
Unmöglichkeit der Lieferung oder bei höherer Gewalt, wie
Streik, Aussperrung, Betriebsstörungen usw. ist jedwede

Haftung und Schadenersatzpflicht von pluscode
ausgeschlossen.

5.3 Ein vereinbarter Liefertermin gilt beim Versendungskauf als
eingehalten, wenn pluscode den Versandgegenstand zum
vereinbarten Liefertermin dem Frachtführer übergibt.

6. Eigentumsvorbehalt

6.1 pluscode behält sich das Eigentum an allen gelieferten
Waren  vor,  bis  der  Kunde  sämtliche  Forderungen  aus  der
gesamten Geschäftsbeziehung beglichen hat.

6.2 Machen Dritte Rechte hinsichtlich der Vorbehaltsware
geltend  (z.B.  im  Falle  einer  Pfändung),  so  hat  der  Kunde  auf
das Eigentum von pluscode hinzuweisen und pluscode
unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen. Kosten einer unter
Umständen erforderlichen Intervention durch pluscode hat der
Kunde zu erstatten.

6.3 Nimmt der Kunde eine Vermischung, Verarbeitung oder
Umbildung der Vorbehaltsware von pluscode vor, so wird dies
stets  für  pluscode  vorgenommen.  Im  Falle  der  Vermischung,
Verarbeitung oder Umbildung der Vorbehaltsware entsteht im
Verhältnis der Rechnungswerte der verwendeten Waren
Miteigentum von pluscode an der neu erstandenen Sache.

6.4 Die Geltendmachung des Eigentumsvorbehalts durch
pluscode gilt nicht als Rücktritt vom Vertrag. Dem
Eigentumsvorbehalt entgegenstehende Einkaufsbedingungen
des Kunden wird hiermit widersprochen.

7. Abnahme

7.1 Soweit pluscode für den Kunden Software individuell erstellt
oder implementiert hat, ist der Kunde verpflichtet, diese
schriftlich abzunehmen. Die Abnahme gilt als erteilt, wenn der
Kunde nicht innerhalb von zwei Wochen nach Übergabe bzw.
nach Mitteilung der Betriebsbereitschaft durch pluscode Fehler
schriftlich mitgeteilt hat. Die Abnahme erfolgt auch dadurch,
dass  der  Kunde  die  Software  in  Gebrauch  nimmt  ohne  zu
erklären, dass der Gebrauch erheblich herabgesetzt ist.

8. Gewährleistung

8.1 pluscode gewährleistet, dass die Vertragsprodukte nicht mit
wesentlichen Mängeln behaftet sind und sich für die
gewöhnliche bzw. die vertraglich vorausgesetzte Verwendung
eignen. Beide Vertragsparteien sind sich bewusst, dass es nach
dem Stand  der  Technik  nicht  möglich  ist,  Fehler  von  Software
unter allen Anwendungsbedingungen auszuschließen.

8.2 pluscode gewährleistet nicht, dass die Funktionen von
Software den Anforderungen des Kunden genügen und die
Produkte in der vom Kunden gewählten Kombination
zusammenarbeiten.

8.3 Gewährleistungsansprüche bestehen nicht
- für Fehler, die auf die Verwendung falscher oder fehlerhafter

Programmdaten oder Software zurückzuführen ist oder wenn
- Betriebs- oder Wartungsanweisungen nicht befolgt,

Änderungen an den Produkten vorgenommen oder Teile
ausgewechselt wurden.

Darüber hinaus bestehen Sachmängelansprüche nicht bei nur
unerheblicher Abweichung der Beschaffenheit oder nur
unerheblicher Beeinträchtigung der Brauchbarkeit.

8.4 Soweit nicht anders vereinbart verjähren Mängelansprüche
in 12 Monaten ab Ablieferung. Sofern eine Abnahme stattfindet,
beginnt die Gewährleistungsfrist mit der Abnahme von
Leistungen durch den Kunden oder mit Eintritt des
Abnahmeverzugs.

8.5  Der  Kunde  hat  die  Ware  einer  Eingangskontrolle  zu
unterziehen. Mängel, Beanstandungen der Mengen oder der
Beschaffenheit der Ware und Mängel, die bei sorgfältiger
Prüfung erst zu einem späteren Zeitpunkt festgestellt werden
können, sind jeweils unverzüglich schriftlich zu rügen.
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8.6 Im Gewährleistungsfall erfolgt nach Wahl von pluscode
zunächst Nachbesserung oder Ersatzlieferung. Ist pluscode zur
Nachbesserung  oder  Ersatzlieferung  nicht  in  der  Lage,  ist  dies
mit unverhältnismäßig hohen Kosten verbunden, oder beseitigt
pluscode die Mängel nicht innerhalb einer schriftlich gesetzten
angemessenen  Nachfrist,  so  kann  der  Kunde  vom  Vertrag
zurücktreten oder Minderung des Kaufpreises verlangen.

9. Haftung

9.1 Soweit sich aus den folgenden Bedingungen nichts anderes
ergibt  oder  nichts  anderes  vereinbart  wurde,  sind
weitergehende Ansprüche des Kunden, gleich aus welchem
Rechtsgrund  ausgeschlossen. pluscode haftet nicht für
Schäden, die nicht am Liefergegenstand selbst entstanden sind,
insbesondere haftet pluscode nicht für Datenverlust,
entgangenen Gewinn oder sonstigen Vermögensschäden.

9.2 Dieser Haftungsausschluss gilt nicht
- für vorsätzliche oder grob fahrlässige Pflichtverletzungen von

pluscode, seinen Vertretern oder Erfüllungsgehilfen;
- wenn Ansprüche gemäß Produkthaftungsgesetz geltend

gemacht werden;
- bei von pluscode eingeräumten Garantien.

10. Zahlungsverzug

10.1 Bei Zahlungsverzug des Kunden ist pluscode berechtigt,
vom  betreffenden  Zeitpunkt  an  Zinsen  in  Höhe  von  5%  p.a.
über dem jeweiligen Basiszinssatz der Europäischen
Zentralbank zu berechnen.

10.2 Die Geltendmachung weiterer Ansprüche wegen
Zahlungsverzuges bleibt pluscode vorbehalten.

10.3 Kommt der Kunde in Zahlungsverzug oder werden uns
Umstände bekannt, welche begründete Zweifel an der
Zahlungs- oder Kreditfähigkeit des Kunden begründen, so ist
pluscode – unbeschadet sonstiger Rechte – berechtigt,
Sicherheitsleistungen oder Vorauszahlungen zu verlangen und
sämtliche Ansprüche aus der Geschäftsverbindung sofort fällig
zu stellen. Wird dieser Forderung nicht entsprochen, ist
pluscode des Weiteren berechtigt, nach Ablauf einer
angemessenen Nachfrist, die Erfüllung des Vertrages
abzulehnen und Schadenersatz wegen Nichterfüllung zu
verlangen.

11. Wahrung Rechte Dritter

11.1 Da der Kunde lediglich das Nutzungsrecht an einer
gekauften Software erwirbt, sind die Lizenzbedingungen des
jeweiligen Herstellers nach dem Öffnen der versiegelten
Verpackung bzw. bei Benutzung unversiegelter Datenträger für
den Kunden rechtsverbindlich gültig. Kopien von Software oder
Dokumentationen dürfen nicht angefertigt werden, es sei denn,
dies ist ausdrücklich gestattet.

11.2 pluscode geht bei der Verwendung von Vorlagen des
Kunden davon aus, dass diese nicht mit Rechten Dritter
belastet  sind  oder  der  Kunde  über  das  für  den  Auftrag
erforderliche Nutzungsrecht verfügt.

12. Datenschutz, Geheimhaltung

12.1 pluscode erhebt, verarbeitet und nutzt personenbezogene
Daten des Kunden. Weitere Informationen zur
Datenverarbeitung und zum Datenschutz ergeben sich aus der
Datenschutzerklärung von pluscode. Diese ist im Internet unter
www.pluscode.de abrufbar.

12.2 Schulungsunterlagen, Dokumentationen und der Quellcode
von Software sind vor dem Zugriff unberechtigter zu schützen.

13. Erfüllungsort, Gerichtsstand

13.1 Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung ist für beide Teile
Pforzheim. Gerichtsstand für alle Ansprüche aus und aufgrund
von Verträgen, welche auf der Grundlage dieser AGB

geschlossen werden, einschließlich Scheck- und Wechselklage,
sowie sämtliche zwischen den Parteien sich ergebende
Streitigkeiten über Zustandekommen, Abwicklung oder
Beendigung des Vertrages ist der Sitz von pluscode. pluscode
ist auch berechtigt, am Sitz des Kunden zu klagen.

14. Anwendbares Recht

14.1 Das Vertragsverhältnis unterliegt, auch im
grenzüberschreitenden Verkehr, ausschließlich deutschem
Recht. UN-Kaufrecht findet keine Anwendung.

15. Salvatorische Klausel

15.1 Sollten einzelne Bestimmungen dieser Allgemeinen
Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder
werden, so berührt dies nicht die übrigen Bestimmungen.
Anstelle einer ungültigen Bestimmung gilt eine ihrem
wirtschaftlichen Zweck möglichst nahe kommende, wirksame
Bestimmung als vereinbart.

http://www.pluscode.de

